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Vorab per Mail info@bruckbauer-hennen.de 
Bruckbauer & Hennen GmbH 
Schillerstr. 45 
14913 Jüterbog 
 
 
 

 
 

 

 

Vorhaben   
Stellungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark als Träger öffentlicher Belange gem.  
§ 4 Abs. 1 BauGB zu dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2022-03 "PV-Freiflächenanlage  
Niebel" der Stadt Treuenbrietzen 
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   Sprechzeiten: Dienstag 9.00-12.00 / 13.00-18.00 Uhr 

 

  Dienststelle:  Fachbereich 4 
  Recht, Bauen, Umwelt, Kataster u. Vermessung 
  Fachdienst Öffentliches Recht, Kommunalaufsicht, 
  Denkmalschutz 
  Potsdamer Straße 18a,   14513 Teltow 
  Auskunft erteilt: 

  Frau Dorn 
 
  Telefon (Durchwahl) Telefax 
  03328 318-541 03328 318-559 
  E-Mail  ToeB@Potsdam-Mittelmark.de  
 
  Aktenzeichen Datum 

  02854-23-60 01.09.2023 

– 

– 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Ihrem Schreiben vom 25.07.2023 bitten Sie um Stellungnahme des Landkreises Potsdam-Mittelmark als 
Träger öffentlicher Belange zu dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 202203 „PV-Freiflächenanlage 
Niebel“ der Stadt Treuenbrietzen mit Stand der Unterlagen vom Juni 2023. 
 
 
Folgende Fachdienste des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurden beteiligt und geben nachstehende 
Einwendungen aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der 
Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können, Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit 
sowie allgemeine Hinweise. 
 
Diese Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entspricht keiner 
vollumfänglichen rechtsaufsichtlichen Prüfung. 
 

• Fachdienst Umwelt 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Es ergeben sich keine Anregungen, Hinweise oder Einwendungen. 
 
 
Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
 
Abfallrechtliche Belange stehen dem Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2022-03 "PV-Freiflächenanlage 
Niebel" der Stadt Treuenbrietzen gegenwärtig nicht entgegen. 
  

mailto:info@bruckbauer-hennen.de
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1. Einwendungen 
 
a) Einwendungen. 
 
Die UAWB hat keine fachlichen Einwendungen zum geplanten Vorhaben.  
 
b) Rechtsgrundlage: 
 

− Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von 
Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212). Zuletzt geändert durch Art. 
20 des Gesetzes v. 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436)  

 

− Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und 
Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV) vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598)  

 

− Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) vom 06.06.1997. Zuletzt geändert 
durch Art. 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 25.01.2016 (GVBI.I/16, [Nr. 5]). 

 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung (z.B. 

Ausnahmen oder Befreiungen): 
 
Nicht erforderlich. 
 
2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 
 
Keine Hinweise. 
 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
 
Keine Hinweise. 
 
4.  Weitergehende Hinweise 
 
1. 
Abfälle, die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallen, sind gemäß §§ 7 ff. des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
(KrWG) getrennt zu halten und einer stofflichen oder energetischen Verwertung zuzuführen, soweit dies 
technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Auch anfallender Bodenaushub, der nicht vor Ort 
wiederverwendet wird, ist Abfall im Sinne dieses Gesetzes und zu entsorgen. 
 
Anfallender Bodenaushub, der nicht vor Ort wiederverwendet wird, ist vor der Entsorgung auf Schadstoffe zu 
untersuchen Die Probenahme und Analytik hat nach den Vorgaben der PN 98 in Verbindung mit der 
Ersatzbaustoffverordnung zu erfolgen.  
 
Die gesetzliche Pflicht zur Abfalltrennung gebietet einen qualifizierten und kontrollierten Umgang mit Abfällen. 
Eine Vermischung unterschiedlicher Abfallarten ist unzulässig. Baustellen sind daher so einzurichten, dass u. 
a. nicht verwendete Baustoffe, Bauschutt, Bodenaushub, Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz sowie Papier und 
Pappe getrennt erfasst werden. Zur Erfüllung der Getrennthaltungspflicht sind in ausreichendem Maße 
Sammelbehälter bereitzuhalten. 
 
Folgende Pflichten sind in diesem Zusammenhang bei Bau- und Abbrucharbeiten (Gesamtabfallmenge>10 
m³) zu erfüllen (s. a. Informationen zur novellierten Gewerbeabfallverordnung des MLUL1): 
 

- Getrenntsammlungs- und Verwertungspflichten nach § 8 Abs. 1 Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) 
- Dokumentationspflichten nach § 8 Abs. 3 GewAbfV 
- Vorbehandlungs- und Aufbereitungspflichten für Gemische nach § 9 Abs. 1 GewAbfV 
- Dokumentationspflichten für Gemische nach § 9 Abs. 6 GewAbfV 

 
1 Quelle: https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Informationen-Erzeuger-Besitzer-von-Bau-und-

Abbruchabfaellen.pdf 
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Nicht verwertbare Abfälle sind gemäß § 15 KrWG gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Für die Entsorgung 
(Verwertung oder Beseitigung) sind ausschließlich dafür zugelassene und geeignete Unternehmen 
heranzuziehen. Die Verantwortung obliegt dem Bauherrn. 
 
Entsorgungsbelege wie Rechnungen, Wiegescheine, Übernahmescheine, etc. sind aufzubewahren 
(Dokumentation) und bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde auf Verlangen einzureichen. 
 
2. 
Sollte ein Einbau aufbereiteter mineralischer Abfälle (z. B. Recyclingmaterial - RC) vorgesehen sein, setzen 
Sie sich bitte umgehend mit dem FD 46 des Landkreises Potsdam-Mittelmark in Verbindung.  
  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Umgang mit mineralischen Abfällen sowie mit mineralischen 
Ersatzbaustoffen ab dem 01.08.2023 durch die Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) abfallrechtlich 
geregelt wird. Entsprechend sind bei einer Verwertung ab diesem Zeitpunkt die Materialwerte nach Anlage 1 
der ErsatzbaustoffV i. V. m. den zulässigen Einbauarten nach Anlage 2 der ErsatzbaustoffV anzuwenden. Die 
technischen Regeln der LAGA M20 gelten ab dem 01.08.2023 nicht weiter.  
 
3. 
Bei Konkretisierung geplanter Bau-/Abbruchmaßnahmen ist die Untere Abfallwirtschaftsbehörde erneut zu 
beteiligen. 
 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
 
I. Einwendungen 
 
Altlasten 
Im Abgleich der vorliegenden Antragsunterlagen mit dem Altlastenkataster wird festgestellt, dass sich auf dem 
o.g. Flurstück 159, Flur 2, Gemarkung Niebel die sanierte Altablagerung Niebel „Am Silo“ befindet. Sie ist im 
Altlastenkataster des Landkreis Potsdam-Mittelmark unter der Nr.: 0315692148 registriert. 
 
Eine landwirtschaftliche Nutzung ist nicht vorzusehen. 
Die sanierte Altablagerung ist im Rahmen der Abwägung für den o.g. Antrag zu berücksichtigen, da sie 
Bodenbelastungen aufweisen kann bzw. von ihr Grundwasserbelastungen ausgehen können. 
 

v 
 
Der Unteren Bodenschutzbehörde liegen folgende Gutachten vor: 
 
[1] Sicherungs- uns Rekultivierungskonzeption der AA Niebel „Am Silo“ (Entwurf), TERRA URBANA 
Umlandentwicklungsgesellschaft mbH Zossen, 09.07.2004 
 
[2] 2. Fassung der Sicherungs- uns Rekultivierungskonzeption der AA Niebel „Am Silo“, TERRA URBANA 
Umlandentwicklungsgesellschaft mbH Zossen, vom 09.07.2004 
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[3] Abschlussbericht zur Sicherung und Rekultivierung der AA Niebel „Am Silo“, TERRA URBANA, vom 
Februar 2009 
 
Rechtsgrundlage: In Anlehnung an § 34 (1) und (2) BauGB sind bei der Aufstellung der Bebauungspläne 
insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 
Grundsätzlich darf der Bebauungsplan keine auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten 
zurückgehenden Gefahren i.S.d. BBodSchG hervorrufen oder festschreiben. Besteht der Verdacht auf eine 
Belastung des Baugrundstückes (das ist hier der Fall) so ist dem nachzugehen. Ob für die angestrebten 
Nutzungen tatsächlich eine Gefahr vorliegt ist im Wege einer Sachverhaltsermittlung gemäß den Vorgaben/ 
Anforderungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundes- Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung (BBodSchV) festzustellen. 
 
II. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 
keine 
 
III. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
 
keine 
 
IV. Weitergehende Hinweise 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. 
Plan 
 
textliche Festsetzungen 
In den textlichen Festsetzungen „Nr. 4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr.20 BauGB)“ sollten die wesentlichen in der Begründung aufgeführten Punkte 
vermerkt werden: 
 
- Böden, die nicht unmittelbar bebaut werden, sind vor ungewollter Verdichtung zu schützen. 
- Flächen, die nicht baulich oder temporär genutzt werden, sind gegen Befahren oder Materialablagen zu 

schützen (z. B. Bauzaun). 
- vorgesehenen Baubedarfsflächen, die baubedingt befahren werden müssen oder zur Materialab-lage 

dienen, sind durch geeignete Maßnahmen gegen ungewollte Bodenverdichtung zu schützen (z B. 
Lastverteilungsplatten). 

- Mutterboden ist in unmittelbarer Nähe zu lagern. 
 
Altlasten 
Auf Antrag kann geprüft werden, ob sich die sanierte Altablagerung aus Sicht des Bodenschutzrechts für ein 
PV-Standort eignen würde. 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 

Rechtserhebliche Hinweise und Anregungen 
 

1) Daten, Naturschutzplanungen, Naturschutzmaßnahmen 
 

Für den Geltungsbereich des Vorentwurfs des Bebauungsplans Nr. 2022-03 „PV-Freiflächenanlage Niebel“ 

der Stadt Treuenbrietzen (im Folgenden: B-Plan) liegen bei der unteren Naturschutzbehörde keine 

naturschutzfachlichen Gutachten, Untersuchungen oder Bestandsdaten von Arten vor. Es wird jedoch 

empfohlen, sich mit der Naturwacht im Naturpark „Nuthe-Nieplitz“ in Verbindung zu setzen, die eventuell über 

eigene Daten verfügt oder den Kontakt zu regional aktiven Sachkundigen vermitteln kann. 

 

Die untere Naturschutzbehörde verfolgt darüber hinaus im Plangebiet gegenwärtig keine 

Naturschutzplanungen und bereitet auch keine Naturschutzmaßnahmen vor. 
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2) Handlungsempfehlung des MLUK 
 

Die Vorläufige Handlungsempfehlung des MLUK zur Unterstützung kommunaler Entscheidungen für 

großflächige Photovoltaik-Freiflächensolaranlagen (PV-FFA) 

[https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MLUK-Handlungsempfehlung-PV-FFA.pdf] sollte 

berücksichtigt werden. 

 
3) Berücksichtigung der Landschaftsplanung 

 
Bei der Aufstellung eines Bauleitplans sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g) BauGB und § 9 Abs. 5 Satz 
1 BNatSchG die Inhalte der Landschaftsplanung zu berücksichtigen. Soweit ihnen nicht Rechnung getragen 
werden kann, ist dies gemäß § 9 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG zu begründen. 
 
Im B-Plan fehlt die Berücksichtigung des Landschaftsplans der Stadt Treuenbrietzen. Die Planinhalte sind 
entsprechend der gesetzlichen Bestimmung zu ergänzen. 

 

4) Besonderer Artenschutz 
 

Es wird empfohlen, den Artenschutz-Fachbeitrag an die Hinweise zur Erstellung des Artenschutzbeitrages 

(ASB) bei Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg 

(https://www.ls.brandenburg.de/media_fast/4055/Hinweise%20ASB_Stand%2003-2015.pdf) anzulehnen und 

als separaten Teil der B-Plan-Begründung zu fertigen. Alternativ wird die Berücksichtigung des Leitfadens 

https://dewitt-berlin.de/documents/2014/01/artenschutzrechtliche-verbote-in-der-fachplanung-3.pdf/ und die 

Arbeitshilfe des MIL 

https://mil.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/Arbeitshilfe%20Artenschutz%20in%20der%20Beb

auungsplanung.pdf empfohlen. Das Landesamt für Umwelt empfiehlt die Anwendung der Prüfschritte 

entsprechend der Verwaltungsvorschrift Artenschutz NRW 

(https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/web/babel/media/vv_artenschutz_inkl_einfu

ehrungserlass_20160606.pdf). 

 
Der B-Plan liegt inmitten eines Flugkorridors der Großtrappe. Die Großtrappe zählt gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 

Buchstabe a BNatSchG zu den streng geschützten Arten, die in Brandenburg und Deutschland „vom 

Aussterben bedroht“ ist (Gefährdungskategorie 1 der Roten Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 

2019; https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/ueber-uns/veroeffentlichungen/detail/~10-06-2020-zeitschrift-

naturschutz-und-landschaftspflege-in-brandenburg-beilage-zu-heft-4-2019; https://www.dda-

web.de/voegel/rote-liste-brutvoegel).  

 

Im Hinblick auf die Großtrappe gelten die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG [Zugriffsverbote]. Es 

ist daher erforderlich, die Auswirkungen des mit dem B-Plan vorbereiteten Vorhabens auf die Großtrappe zu 

ermitteln und zu bewerten. Es wird insofern empfohlen, eine Stellungnahme der Staatlichen Vogelschutzwarte 

Brandenburg (https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/vogelschutzwarte/) einzuholen, die 

das Schutzprojekt Großtrappe koordiniert und beurteilen kann, ob die Durchführung des B-Plans zu einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population und damit zur Verletzung 

artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote führen können. 

 
5) Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 

Für die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird im Land Brandenburg von der Obersten 

Naturschutzbehörde, dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, die Anwendung der 

Hinweise des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz zum Vollzug der 

Eingriffsregelung (im Folgenden: HVE; https://mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/hve_09.pdf) empfohlen. 
  

https://mluk.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/MLUK-Handlungsempfehlung-PV-FFA.pdf
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/ueber-uns/veroeffentlichungen/detail/~10-06-2020-zeitschrift-naturschutz-und-landschaftspflege-in-brandenburg-beilage-zu-heft-4-2019
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/ueber-uns/veroeffentlichungen/detail/~10-06-2020-zeitschrift-naturschutz-und-landschaftspflege-in-brandenburg-beilage-zu-heft-4-2019
https://www.dda-web.de/voegel/rote-liste-brutvoegel
https://www.dda-web.de/voegel/rote-liste-brutvoegel
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/vogelschutzwarte/
https://mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/hve_09.pdf
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Zur Förderung der Biodiversität wird angeregt, möglichst viele heimische Gehölzarten für die geplanten 

Gehölzpflanzungen (TF 5) festzusetzen, deren Standortansprüche im B-Plan-Gebiet erfüllt sind. Insofern wird 

auf die Anlage zur GehölzSchVO PM verwiesen (https://www.potsdam-

mittelmark.de/fileadmin/Redakteure/PDF/Formulare_Fachbereiche/FB_Umwelt_Landwirtschaft_Verbrauchers

chutz/Naturschutz/GehoelzschtzVO_KT-Beschluss2011_0.pdf), die alle heimischen Baum- und Straucharten 

mit ihren Standortansprüchen enthält. 
 

Es wird außerdem ausdrücklich auf die Einhaltung der Regelungen des § 40 Abs. 1 BNatSchG, den Erlass 

über die Verwendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur vom 2. Dezember 2019 

(ABl./20, [Nr. 9], S.203; https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/gehoelze_2020) sowie die 

Handlungsanleitung gebietseigenes Pflanz- und Saatgut zur Umsetzung des § 40 BNatSchG 

(https://www.ls.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Handlungsanleitung%20gebieteseigenes%20Pflanz-

%20und%20Saatgut_Stand%2002.pdf) hingewiesen. Es sind ausschließlich Gehölze und Saatgut aus 

gebietseigenen Herkünften zu verwenden. Beim Saatgut sollten aus Gründen der Förderung der Biodiversität 

vorzugsweise kräuterreiche Mischungen festgelegt werden. 

 

6) Einfriedung 
 

Es sollten Festsetzungen zur Bauart und Transparenz der Einfriedung gemacht werden, um sicherzustellen, 

dass das Landschaftsbild so gering wie möglich beeinträchtigt wird. Versicherer halten Einfriedungen von PV-

FFA von 2 m Höhe für ausreichend.2 Diese Höhenbegrenzung ist ein Beitrag zur Reduzierung der 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Die Verwendung von Stacheldraht ist aus Tierschutzgründen 

generell auszuschließen. 

 

Um die Barrierewirkung der Einfriedung für wildlebende Kleintiere zu mindern und die Funktionsfähigkeit des 

Biotopverbundes zu gewährleisten, soll die Einfriedungs-Unterkante mindestens 20 cm über der 

Geländeoberkante liegen oder die Einfriedung im bodennahen Bereich entsprechend große Maschenweiten 

haben. Sofern keine Beweidung der PV-FFA geplant wird, sollte die Einfriedung zusätzlich ca. alle 30 m durch 

30 cm hohe und breite Durchlässe für mittelgroße Säugetiere unterbrochen sein. 

 

7) Rückbauverpflichtung 
 

Es sollte wirksam sichergestellt werden, dass die Gesamtanlage nach Nutzungsaufgabe vollständig 

zurückgebaut wird und eine erneute landwirtschaftliche Nutzung der Fläche gewährleistet ist. 

 

Fundstellen der zitierten Rechtsvorschriften: 

 

▪ BauGB: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) geändert worden ist 

▪ BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist 

▪ GehölzSchVO PM: Verordnung des Landkreises Potsdam-Mittelmark zum Schutz der Bäume und 

Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile vom 29.09.2011 (Amtsblatt Potsdam-Mittelmark 

11/2011) 
 
 

• Fachdienst Landwirtschaft 
 
Die für das Planvorhaben vorgesehenen Flächen werden derzeit laut Feldblockkataster des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark von der Landgut Wiesenburg GmbH (Antragssteller aus TF) bewirtschaftet. Die 
Umsetzung des Planvorhabens sollte mit den genannten Bewirtschaftern im Einvernehmen erfolgen, sodass 
die landwirtschaftlichen Belange daran angepasst werden können. 
 

 
2 Bundesamt für Naturschutz [Hrsg.], 2009: Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/skript_247_pv_freiland_apr2009.pdf 

 

https://www.potsdam-mittelmark.de/fileadmin/Redakteure/PDF/Formulare_Fachbereiche/FB_Umwelt_Landwirtschaft_Verbraucherschutz/Naturschutz/GehoelzschtzVO_KT-Beschluss2011_0.pdf
https://www.potsdam-mittelmark.de/fileadmin/Redakteure/PDF/Formulare_Fachbereiche/FB_Umwelt_Landwirtschaft_Verbraucherschutz/Naturschutz/GehoelzschtzVO_KT-Beschluss2011_0.pdf
https://www.potsdam-mittelmark.de/fileadmin/Redakteure/PDF/Formulare_Fachbereiche/FB_Umwelt_Landwirtschaft_Verbraucherschutz/Naturschutz/GehoelzschtzVO_KT-Beschluss2011_0.pdf
https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/Amtsblatt%209_20.pdf
https://www.ls.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Handlungsanleitung%20gebieteseigenes%20Pflanz-%20und%20Saatgut_Stand%2002.pdf
https://www.ls.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Handlungsanleitung%20gebieteseigenes%20Pflanz-%20und%20Saatgut_Stand%2002.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/erneuerbareenergien/Dokumente/skript_247_pv_freiland_apr2009.pdf
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Der Fachdienst Landwirtschaft des Landkreises Potsdam-Mittelmark weist darauf hin, dass jeder Entzug von 
landwirtschaftlich genutzter Fläche nicht mehr für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und somit nicht für die 
Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung steht. Die notwendige Ausweitung der solaren Kapazitäten sollte 
vorrangig auf Flächen mit einem hohen Versiegelungsgrad, auf Dächern, ehemaligen Militärstützpunkten oder 
Siedlungs- und Konversionsflächen erfolgen und Acker oder Grünland nur im Ausnahmefall in Anspruch 
nehmen.  
 
Durch die aktuelle Novelle des EEG (Erneuerbare-Energiegesetz), die am 01.01.2023 in Kraft getreten ist, 
liegen die Errichtung und der Betrieb von Erneuerbaren-Energie-Anlagen sowie den dazugehörigen 
Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die 
Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausneutral ist, sollten die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 
 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Hinweise und unter dem Aspekt der Energiegewinnung liegen vom 
Fachdienst Landwirtschaft keine Bedenken gegenüber dem o.g. Planvorhaben vor. 
 

• Brandschutzdienststelle 
 
Nach den Vorgaben des BauGB sind u. a. die Belange der Versorgung mit Wasser bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne besonders zu berücksichtigen [§ 1 (6) Nr. 8e BauGB]. Daher ist darauf zu achten, dass eine für 
die Feuerwehr ausreichende Löschwasserversorgung, auf Grund der vorgesehenen Nutzung sind mindestens 
800 l x min-1 für zwei Stunden erforderlich, sichergestellt ist. Die gesamte Löschwassermenge muss dabei in 
einem Umkreis von 300 Metern um jedes Bauvorhaben zur Verfügung stehen. [§ 14 BbgBO in Verbindung mit 
§ 3 (1) Nr. 1 BbgBKG und dem Arbeitsblatt des DVGW W- 405] 
 
Die nachfolgenden Anforderungen an die Löschwasserversorgung seitens der Feuerwehren setzen im 
Allgemeinen voraus, dass Hydranten ausreichend zur Verfügung stehen. Bestehen Einschränkungen seitens 
der Trinkwasserversorgung werden auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel unterirdische 
Löschwasserbehälter, -brunnen oder -teiche, in Betracht gezogen. 
Weiterhin beziehen sich die Anforderungen nur auf den Grundschutz im Brandschutz für Wohngebiete, 
Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- oder Personenrisiko. 
 

o Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen. 
o Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 

Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 

o Entnahmestellen mit 400 l/min (24m³ /h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des 
Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt 
werden kann. 

o Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen 
der Kompensation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen. 

o Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Bebauung 
(bis 3 Vollgeschosse) mit 800 l/min (48 m³ /h) und bei sonstiger Bebauung mit mindestens 1.600 l/min 
(96 m³ /h) und für eine Dauer von mindestens 2h zu bemessen. 

o Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. 
Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, 
mehrspurige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche 
Laufstrecke zu den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. 

o Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 
Bar nicht unterschreiten. 

 
Für die Löschwasserversorgung aus Hydranten bestehen möglicherweise folgende Einschränkungen: 
 

o Falls durch die Löschwasserentnahme in bestimmten Netzbereichen der Betriebsdruck unter 1,5 bar 
fallen kann, sollte das Versorgungsunternehmen einen entsprechend höheren Mindestbetriebsdruck 
für die betreffenden Hydranten benennen. 

o Aufgrund der Hygieneanforderungen der Trinkwasserverordnung können sich Rohrquerschnitte und 
Mengen ergeben, die nicht ausreichen, um die vorgenannten Löschwassermengen aus dem Rohrnetz 
zur Verfügung zu stellen. 
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o Aus Trinkwassersicht zielt man auf möglichst wenige Hydranten. In der Regel ist davon auszugehen, 
dass ein Hydrant zwischen zwei Absperrarmaturen angeordnet ist. Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-
1:2015-02 empfiehlt folgende Obergrenzen für die Abstände von Absperrarmaturen in 
Versorgungsleitungen, so dass sich vergleichbare Obergrenzen für die Abstände von Hydranten 
ergeben: 

− offene Bebauung: 400 m 

− geschlossene Bebauung: 300 m 
 
Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, 
müssen andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch unterirdische Löschwasserbehälter, -brunnen, -teiche bzw. 
bei zu großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden. Die Abstimmung zur Ausführung und zur 
Kostenübernahme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der Gemeinde und dem Wasserversorgungsunternehmen. 
 
Die Verkehrswege im Plangebiet sind nach den „Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ Fassung 
Februar 2007 zuletzt geändert im Oktober 2009, als Mindestanforderung auszuführen. Das bedeutet, dass die 
Befestigung der Zufahrt mindestens der Straßen-Bauklasse VI (Richtlinie für Standardisierung des Oberbaues 
von Verkehrsflächen – RStO 01) entsprechen muss. Anstelle von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-
1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 anzuwenden. 
Die Zufahrt ist mit einem Zeichen nach DIN 4066-D1-210x594 „Feuerwehrzufahrt“ zu kennzeichnen. [§ 5 (1) 
und (2) BbgBO] 
 
Für Gebäude oder bauliche Anlagen, die durch die vorgesehene Feuerwehrzufahrt private Verkehrsfläche 
erschlossen werden und die ganz oder in Teilen mehr als 50 Meter von der öffentlichen oder tatsächlich 
öffentlich genutzten Verkehrsfläche entfernt liegen, sind im Verlauf der Feuerwehrzufahrt privaten 
Verkehrsflächen bzw. an deren Ende Bewegungsflächen für die Feuerwehr vorzusehen, die innerhalb dieses 
50-Meter-Radius‘ liegen und von denen aus ein Löschangriff vorgetragen werden kann. Die Bewegungsfläche 
ist mit einem Zeichen nach DIN 4066-D1-210x594 „Fläche für die Feuerwehr“ zu kennzeichnen. Sie muss eine 
jederzeit deutlich sichtbare Randbegrenzung haben. 
 
Bewegungsflächen können auch im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren durch die Bauherren 
auf ihren Grundstücken nachgewiesen werden, jedoch geht die dann zu versiegelnde Fläche von ca. 84 m² zu 
Lasten der BGF-II des Grundstückes. 
Die Bewegungsflächen sind nach den „Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ Fassung Februar 
2007 zuletzt geändert im Oktober 2009, als Mindestanforderung auszuführen (vgl. Liste der eingeführten 
techn. Baubestimmungen, Anlage 7.4/1 Nr. 1) und, sofern sie nicht einem einzelnen Grundstück zugeordnet 
sind, durch die Stadt Treuenbrietzen als Hoheitsträger und Träger des Brandschutzes mit einem Zeichen nach 
DIN 4066-D1-210x594 „Fläche für die Feuerwehr“ zu kennzeichnen3. [§ 5 (1) und (2) BbgBO]  
 
 

• Fachdienst Gesundheit 
 
Der Fachdienst Gesundheit äußert sich entsprechend § 4 des Gesetzes über den Öffentlichen 
Gesundheitsschutz im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz – BbgGDG) vom 
23.04.2008, in der aktuellen Fassung, zum umweltbezogenen Gesundheitsschutz und damit verbundenen 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung. Zur Abwehr akuter gesundheitlicher Schäden sowie 
gesundheitlicher Langzeitwirkungen werden dem entsprechend erforderliche Maßnahmen getroffen.  
Das o.g. Vorhaben wurde anhand vorgelegter Begründung, Stand 02.06.2023, fachamtlich bezüglich der 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch geprüft. 
Planungsziel ist die Schaffung von Baurecht für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage.  
 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. 
 
Das Plangebiet wird im Süden durch die Niebler Dorfstraße und fortlaufend über die Ortsverbindung Niebel – 
Niebelhorst (K 6915) begrenzt.  

 
3  Die Kennzeichnung muss wegen des eindeutigen Wortlauts von § 12 (1) Nr. 5 StVO von einer Behörde in ihrer Eigenschaft als 

Hoheitsträger vorgenommen sein. Verantwortlich hierfür ist die amtsfreie Gemeinde, das Amt oder die kreisfreie Stadt als örtliche 
Ordnungsbehörde. Gemäß § 72 (6) BbgBO wird hiervon die Gemeinde oder das Amt in Kenntnis gesetzt, die anschließend für die 
amtliche Kennzeichnung durch das Hinweisschild gemäß DIN  4066 zuständig ist. Da erst durch diese Kennzeichnung ein amtliches 
Hinweisschild entsteht, muss am unteren Ende des Hinweisschildes die anordnende Behörde erkennbar sein, wobei aus Gründen der 
Rechtssicherheit eine Siegelung erfolgen sollte. 
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In Abhängigkeit von der Ausrichtung der Module in Bezug auf den Straßenverkehr, im weiteren Sinne auf das 
Schutzgut Mensch, sind hierzu ggf. die Einflussfaktoren Blendung/Lichtreflektion der PV-Anlagen im weiteren 
Verfahren abzuprüfen und Schutzmaßnahmen durch natürlichen Sichtschutz, wie Hecken- und 
Baumstreifenbepflanzung vorzusehen. 
 
 

• Untere Jagdbehörde 
 
Es erfolgte keine Äußerung zum Fristablauf. 
 
 

• Fachdienst Kreisstraßenbetrieb 
 
Durch ein Versehen erfolgte die Beteiligung des Kreisstraßenbetriebes verspätet. Die Stellungnahme wird 
zeitnah nachgereicht. 
 
 

• Fachdienst Öffentliches Recht / Kommunalaufsicht / Denkmalschutz, Bereich Untere 
Denkmalschutzbehörde 

 
Baudenkmalschutz 
 
Im Planungsgebiet befinden sich keine Baudenkmale. Von der Planung ist allerdings folgendes Objekte in der 
Umgebung betroffen:  
 

Dorfkirche Niebel, datiert 1896 (Obj.-Nr.: 09190779) 
 
Das Objekt ist gemäß §§ 1 und 2 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG – GVBl Land 
Brandenburg Teil I Nr. 9 vom 24.05.2004, S. 215 ff) ein Denkmal und in die Denkmalliste des Landes 
Brandenburg eingetragen. 
 
Eine Beeinträchtigung kann aufgrund des vorliegenden Planungsstandes nicht abschließend bewertet oder 
ausgeschlossen werden.  
 
Einwendungen 
 
Einwendungen in diesen Bereichen: keine, wenn das Denkmal, Dorfkirche Niebel nachrichtlich übernommen 
wird und die denkmalschutzrechtlichen und denkmalfachlichen Anforderungen für den geltenden 
Umgebungsschutz beachtet werden, d.h. z.B. Abstandsflächen und/oder Pufferzonen, Sichtschutz etc. 
eingeplant werden. 
 
Anforderungen und Änderungen 
 
Die Umgebung und der Wirkungsraum eines Denkmals unterliegen dem Schutz durch das 
Denkmalschutzgesetz (§ 2 (3) BbgDSchG). Veränderungen in der Umgebung eines Denkmals bedürfen 
demnach einer denkmalrechtlichen Erlaubnis nach §§ 9 Abs. 1; 19 bzw. § 20 des BbgDSchG. Die Erlaubnis 
kann mit Auflagen versehen werden, wenn durch das Bauvorhaben das Erscheinungsbild oder der 
Wirkungsraum eines Denkmals beeinträchtigt wird. Dies gilt insbesondere für Sichtachsen und 
Blickbeziehungen zu ortsbildprägenden Bauten oder für die Errichtung von Windkraft- bzw. 
Photovoltaikanlagen.  
 
Da für nachfolgende Bauvorhaben die Auswirkungen auf bestehende Denkmale denkmalschutzrechtlich und 
denkmalfachlich erneut geprüft werden, sollte ein Hinweis auf das Denkmal in der Umgebung erfolgen und im 
Rahmen nachrichtlicher Übernahmen auf die Notwendigkeit einer denkmalrechtlichen Erlaubnis nach §§ 9 
Abs. 1; 19 bzw. § 20 des BbgDSchG hingewiesen werden.  
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Hinweise und Anregungen zum Baudenkmalschutz 
 
Für die Nutzungsbereiche in der näheren Umgebung von Einzeldenkmalen und in der Umgebung geschützter 
historischer Ortskerne ist eine Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden nicht nur sinnvoll, sondern 
denkmalschutzrechtlich erforderlich. Es wird angeregt, die Denkmalbehörden frühzeitig in den folgenden 
Planungsprozess einzubinden, um Beeinträchtigungen der o.g. Denkmale bereits im Vorfeld auszuschließen. 
Für Abstimmungen und Konzeptionen wenden Sie sich bitte an fb4@potsdam-mittelmark.de 
 
Es wird eine Überprüfung der Sichtachsen von der Kirche in Richtung PV-Anlage notwendig sein.  
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologisches Landesmuseum (BLDAM) als zuständige Fachbehörde eine ständige Fortschreibung der 
Denkmalliste betreibt. Aus diesem Grund können durch Objekte, welche die Kriterien für eine Ausweisung als 
Denkmal erfüllen, zukünftig zusätzliche Belange des Denkmalschutzes erhoben werden. 
 
Bodendenkmalschutz 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2022-03 "PV-
Freiflächenanlage Niebel" der Stadt Treuenbrietzen keine Bodendenkmale gemäß §§ 1 und 2 
Denkmalschutzgesetz - BbgDSchG- (GVBl Land Brandenburg Nr. 9 vom 24. Mai 2004, S. 215 ff.; Änderung 
vom 28. Juni 2023 GVBL Land Brandenburg Nr. 16 vom 30. Juni 2023) bekannt. 
 
Unabhängig davon können jederzeit bei mit Erdeingriffen verbundenen Baumaßnahmen Bodendenkmale z.B. 
in Form von Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Knochen, 
Stein- oder Metallgegenstände, entdeckt werden. Diese sind unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen 
Landesmuseum anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 u. 2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor 
Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). 
Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu 
übergeben (§§ 11 Abs. 4 und 12 BbgDSchG). 
 
Das Vorgehen bei Auffinden bisher unbekannter Bodendenkmale ist in die Hinweise zur Planzeichnung zu 
übernehmen. 
 
Werden für das Vorhaben Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes notwendig, sind diese 
Flächen vor Umsetzung zur Prüfung auf Bodendenkmalschutz bei der unteren Denkmalschutzbehörde 
vorzulegen. 
 
Freundliche Grüße 
Im Auftrag 
 
 
 
Manuela Dorn 

mailto:fb4@potsdam-mittelmark.de

